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Texte du Praesidium Amendement proposé

Bei der Ausübung seiner Zuständigkeiten im

Rahmen der Bestimmungen von Titel III Kapi-

tel IV Abschnitte 4 und 5 betreffend den Raum

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist der

Gerichtshof nicht zuständig für die Überprüfung

der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von

Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafver-

folgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der

Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitglied-

staaten für die Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ordnung und den Schutz der inneren Si-

cherheit, wenn die entsprechenden Handlungen

unter das innerstaatliche Recht fallen.

Bei der Ausübung seiner Zuständigkeiten im

Rahmen der Bestimmungen von Titel III Kapi-

tel IV Abschnitte 4 und 5 betreffend den Raum

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist der

Gerichtshof nicht zuständig für die Überprüfung

der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von

Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafver-

folgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der

Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitglied-

staaten für die Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ordnung und den Schutz der inneren Si-

cherheit, wenn die entsprechenden Handlungen

unter das innerstaatliche Recht fallen.

Begründung:

Entsprechende Handlungen fallen, soweit Behörden der Mitgliedstaaten agieren, stets unter das in-

nerstaatliche Recht.


